
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
SOMMERZEIT - FESTEZEIT 
Viele Vereine versuchen alljähr-
lich über die sog. "Vereinsfeste" 
ihre Vereinskasse aufzufüllen. 
Dass das Finanzamt und die Ge-
bietskrankenkasse dabei gerne 
mitnaschen würden, ist verständ-
lich. Vor allem bei "großen Ver-
einsfesten" ist mit Kontrollen der 
Finanzpolizei zu rechnen, wo 
diese insbesondere die Aufzeich-
nungs- und Meldepflichten prüft. 
Wie sieht dies mit der Sozialver-
sicherungspflicht aus? 

 die unentgeltliche, zeitlich be-
grenzte Mitarbeit von Vereinsmit-
gliedern, Freunden und Fami-
lienmitgliedern einschließlich de-
ren Verpflegung ist nicht SV-
pflichtig; 

 ebenso ist die ehrenamtliche 
Tätigkeit der Vereinsfunktionäre 
nicht pflichtig; 

 die gesetzlichen Reisekosten - 
und Aufwandsersätze sind nicht 
pflichtig; 

 erfolgt die Tätigkeit jedoch ge-
gen Entgelt (Achtung: auch Trink-
gelder und Sachzuwendungen 
sind einzubeziehen) besteht An-
meldepflicht bei der GKK. Wird 
die Geringfügigkeitsgrenze 
(2013: € 386,80/Mon.) nicht über-
schritten, besteht lediglich UV-
Pflicht, bei übersteigender Ent-
lohnung jedoch Vollversiche-
rungspflicht. 

GUTER RAT:  

 unbedingt die Unentgeltlichkeit 
der Mitarbeit schriftlich verein-
baren; 

 soll das Unfallrisiko abgedeckt 
werden, empfiehlt sich die ge-
ringfügige Beschäftigung; 

 gemeinnützige Vereine brau-
chen für gastronomische Veran-
staltungen an höchsten 3 Tagen 
pro Jahr keine Gewerbeberech-
tigung; 

 und denken Sie weniger an die 
Finanzpolizei, als an die Auf-
zeichnungen und Meldepflich-
ten. 

 
 

 


